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(1) Milizübungen sind auf Grund freiwilliger Meldung oder einer Verp ichtung sowie nach den jeweiligen militärischen

Erfordernissen zu leistende Wa enübungen. Sie haben der Heranbildung von Wehrp ichtigen für eine Funktion in der

Einsatzorganisation sowie der Erhaltung und Vertiefung der erworbenen Befähigungen zu dienen. Die Gesamtdauer

der Milizübungen beträgt

1. für Offiziersfunktionen 150 Tage,

2. für Unteroffiziersfunktionen 120 Tage und

3. für die übrigen Funktionen 30 Tage.

Nach Leistung von Milizübungen in der jeweiligen Gesamtdauer können weitere Milizübungen auf Grund freiwilliger

Meldung nochmals insgesamt bis zum dreifachen Ausmaß der jeweiligen Gesamtdauer geleistet werden. Zu

Milizübungen dürfen unselbständig Erwerbstätige ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers jeweils nur für insgesamt

höchstens 30 Tage innerhalb von zwei Kalenderjahren herangezogen werden, sofern nicht aus zwingenden

militärischen Erfordernissen eine längere Heranziehung erforderlich ist.

(2) Eine freiwillige Meldung zu Milizübungen ist unwiderru ich. Wehrp ichtige, die sich freiwillig zur Leistung von

Milizübungen gemeldet haben, sind von der Absicht, sie zu Milizübungen heranzuziehen, vom Militärkommando zu

verständigen

1. spätestens innerhalb eines Jahres nach ihrer Entlassung aus dem Grundwehrdienst oder,

2. sofern die freiwillige Meldung erst nach der Entlassung aus dem Grundwehrdienst abgegeben wurde, innerhalb

eines Jahres nach Abgabe der freiwilligen Meldung.

(3) Wehrp ichtige, die sich nicht freiwillig zur Leistung von Milizübungen gemeldet haben, jedoch eine vorbereitende

Milizausbildung während des Grundwehrdienstes erfolgreich geleistet haben, dürfen zur Leistung von Milizübungen

verp ichtet werden, sofern die notwendigen Funktionen nicht ausreichend mit solchen Wehrp ichtigen besetzt

werden können, die Milizübungen auf Grund freiwilliger Meldung zu leisten haben. Die Wehrp ichtigen sind hiebei

binnen zwei Jahren nach ihrer Entlassung aus dem Grundwehrdienst mit Auswahlbescheid nach den jeweiligen

militärischen Bedürfnissen und unter Bedachtnahme auf ihre persönlichen Verhältnisse auszuwählen. Eine solche

Verp ichtung darf nur bis zu höchstens 12 vH der Wehrp ichtigen betre en, die in dem jeweiligen Kalenderjahr den

Grundwehrdienst geleistet haben. Dabei sind auf diesen Prozentsatz jene Wehrp ichtigen anzurechnen, die sich

freiwillig zur Leistung von Milizübungen gemeldet haben. Auf Verlangen des Wehrp ichtigen ist vor Erlassung eines

Auswahlbescheides eine Stellungnahme der Parlamentarischen Bundesheerkommission einzuholen. Auf Grund eines

rechtskräftigen Auswahlbescheides dürfen die Wehrp ichtigen bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres zu

Milizübungen herangezogen werden.

(4) Wehrp ichtige, die auf Grund ihrer Eignung und des voraussichtlichen militärischen Bedarfes für die Heranbildung

zu einer Funktion in der Einsatzorganisation in Betracht kommen, sind vom Einheitskommandanten oder dem diesem

gleichgestellten Kommandanten während des Grundwehrdienstes zu einer vorbereitenden Milizausbildung

einzuteilen. Wehrp ichtige, die sich freiwillig zur Leistung von Milizübungen gemeldet haben, sind dabei im Falle ihrer

Eignung vorzugsweise zu berücksichtigen.
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